
 

 

Audiopädagogische Förderung 

Merkblatt des Zentrums für Gehör und Sprache 

Audiopädagogische Förderung ist eine sonderpädagogische Massnahme. Sie unterstützt Kinder und Jugendli-
che mit einer Hörbeeinträchtigung unterschiedlichen Ausmasses, wenn es um das Unterrichtsgeschehen in 
einer Regelklasse geht. Die Fördermassnahme wird von einer Audiopädagogin oder einem Audiopädagogen 
durchgeführt. Audiopädagogische Förderung ersetzt eine Sonderschulung nicht. Sie kann eine Fortsetzung der 
audiopädagogischen Frühförderung darstellen und befasst sich mit schulischen und sozial-emotionalen 
Schwerpunkten. 
 

1. Zielgruppe 
Audiopädagogische Angebote der Volksschule rich-
ten sich an Kinder und Jugendliche mit einer Hörbe-
einträchtigung. Der Hörverlust ist durch ein fachärzt-
liches Gutachten belegt und berechtigt in der Regel 
zu IV-finanzierten Hilfsmitteln. 
Die audiopädagogische Fachperson arbeitet ambu-
lant im Schulhaus. Sie pflegt die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit mit allen Beteiligten von Schule, Me-
dizin und Technik. Das Angebot gilt auch für Schüle-
rinnen und Schüler (SuS) mit einer diagnostizierten 
auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstö-
rung. 
 

2. Allgemeine Inhalte des Förderangebots 
Eine Beeinträchtigung des Gehörs ist eine Wahrneh-
mungsstörung, die weitreichende Folgen für die so-
ziale Interaktion und Kommunikation haben kann. 

 
Das Hauptziel der audiopädagogischen Förderung 
ist, die aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen 
zu ermöglichen, sodass die Schülerinnen und Schüler 
ihr Leistungspotential optimal ausschöpfen können 
und einen adäquaten Umgang mit ihrer Hörbeein-
trächtigung erlernen. Es finden regelmässige Stand-
ortgespräche mit allen Beteiligten statt. 

 

3. Hörspezifische Schwerpunkte 
Schwerpunkte in der Förderung: 
– Verbesserung der auditiven Wahrnehmung und 

Verarbeitung 
– Förderung der Sprech- und Sprachentwicklung 
– Aufbau von Hörbewusstsein 
– Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven 

Prozessen 
– Förderung der Kommunikationskompetenzen 

durch Hörtraining 
– Erarbeitung und Reflexion von Hörstrategien und 

Kommunikationstaktiken 
– Förderung der Hör- und Sprachentwicklung durch 

intensives Arbeiten an Wortschatzaufbau, 
Sprachverständnis, -reflexion und -produktion 

– Unterstützung beim Umgang mit den technischen 
Hilfsmitteln und deren Einsatz 

 

4. Schulische Schwerpunkte  
Die Aufgaben der Audiopädagoginnen und Audiopä-
dagogen sind vielfältig: 
– Beratung und Unterstützung aller Lehrkräfte 
– gemeinsame Optimierung der Rahmenbedingun-

gen (Sitzplatz, Lichtverhältnisse, Lärmminderung) 
und der Unterrichtsgestaltung. 

– Support und regelmässige Kontrolle beim Einsatz 
technischer Hilfsmittel  

– gezielte Aufarbeitung von Lernlücken 
– unterrichtsvorbereitende Behandlung von Lern-

inhalten 
– Vermittlung von geeigneten Arbeitstechniken und 

Lernstrategien 
– Förderung exekutiver Funktionen 
  



 

 

– konsequentes Eingreifen bei hörspezifischen Hür-
den (bei Vorträgen, Erstkontakten etc.) und Erar-
beiten von entsprechenden Bewältigungsmöglich-
keiten 

– Planung und Umsetzung von spezifischen Förder-
zielen in Absprache mit allen Beteiligten 

Zusammen mit der Schülerin oder dem Schüler wer-
den auch empathiefördernde Lerninhalte für die 
Klasse durchgeführt (siehe Merkblatt «Empathieför-
derung»). Für die beteiligten Lehrpersonen besteht 
ein spezifisches Weiterbildungsangebot (siehe 
Merkblatt «Weiterbildungskurse Verständnis & 
Verständigung). 

5. Sozial-emotionale Schwerpunkte 
Wenn im Klassenunterricht Schwierigkeiten auftau-
chen, wird die Schülerin oder der Schüler durch die 
Förderung mit vielseitigen, gezielten Interventionen 
gestärkt. Diese Massnahmen sollen das Kind muti-
ger, stärker und belastbarer machen. Ein gutes, 
realistisches Selbstbild ermöglicht dem Kind/Jugend-
lichen, aus schwierigen Interaktionsprozessen ge-
stärkt hervorzugehen und so zu einer gefestigten 
Identität zu finden. 
Mit der Schülerin oder dem Schüler können soziale 
Lernformen (Partnerarbeit, Gruppenarbeit) bespro-
chen und geübt werden. 
Die Audiopädagogin bzw. der Audiopädagoge unter-
stützt die positive Identitätsentwicklung und ver-
mittelt Kontakte zu anderen Hörbeeinträchtigten 
(siehe Merkblatt «Treffpunkt»). 
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6. Eltern 
Die Audiopädagoginnen und Audiopädagogen bieten 
den Eltern Unterstützung und Beratung an. Bei Be-
darf koordinieren sie die Zusammenarbeit zwischen 
der Schule und dem Elternhaus und fördern den re-
gelmässigen Austausch. 

7. Arbeits- und Unterrichtsformen 
Es gibt verschiedene, der Situation angepasste För-
derformen: Einzelsituation, in die Klassensituation 
integrierte Förderung, Team-Teaching, Klassenarbeit 
und zeitlich begrenzte Klassenprojekte. Die Rahmen-
bedingungen vor Ort und die spezifischen Schwierig-
keiten der betroffenen Kinder/Jugendlichen und 
Klassen sind bei der Wahl der Förderform massge-
bend. 

8. Förderbedarf und Rahmenbedingungen 
Der Förderbedarf und der Umfang der audiopäda-
gogischen Massnahmen wird mit allen Beteiligten 
(Eltern, Lehrpersonen, audiopädagogische Fachper-
son, Schulleitung, Schulpflege u.a.) am schulischen 
Standortgespräch vereinbart. Zuständig für die Be-
willigung der Massnahme und die Übernahme der 
Kosten ist im Kanton Zürich die Schulgemeinde (bis 
zum Ende der obligatorischen Schulzeit, danach IV 
oder AJB). 

Der Förderbedarf wird für ein Schuljahr festgelegt. 
Die Förderlektionen werden wöchentlich in der 
Schule durchgeführt. Sie basieren auf einer differen-
zierten Förderplanung und richten sich nach den 
Vorgaben der Volksschule. Die Beteiligten regeln die 
Organisation der audiopädagogischen Förderung 
unter sich. 

9. Anmeldung und Abklärung 
Nach erfolgter schriftlicher Anmeldung der Eltern 
beim Audiopädagogischen Dienst (Download erhält-
lich: www.zgsz.ch) nimmt eine Beratungsperson 
Kontakt mit den Eltern und der Schule auf, leitet die 
weiteren Schritte ein und ersucht in Zusammenar-
beit mit den Eltern bei den beauftragenden Stellen 
um eine Kostengutsprache. 

Mit einer Bedarfserhebung eruiert der Audiopäda-
gogische Dienst Beratung (siehe Merkblatt «Audio-
pädagogische Beratung») in Zusammenarbeit mit 
weiteren Beteiligten den Umfang des audiopädago-
gischen Förderbedarfes (Förderung und Beratung). 
 


